
Die Konsumenten werden verfolgt. Dies ist widersprüchlich zu "in einem gewissen Rahmen toleriert".
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Die Konumenten sind nicht das Ziel. Der Besitz ist bloss "Mittel zum Zweck".

Wer die straffreie Menge überschreitet, landet sogleich in der Händler-Kategorie.

Die Konsumenten werden verfolgt. Beim Konsum gilt die Null-Toleranz.

Die straffreie Menge wird so eng defininiet, dass sie kaum zum Zug kommt. 
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LSD Ecstasy Cannabis Kokain Tabak Heroin Alkohol

neue Praxis: Konsum ist in einem gewissen Rahmen toleriert

Straffreie geringfügige Menge Chance auf Leichten Fall Busse wegen zu viel Besitz (Konsument)
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LSD Ecstasy Cannabis Kokain Tabak Heroin Alkohol

heutige Praxis: Konsum-Totalverbot Variante 2

"Straffreie" geringfügige Menge Busse wegen zu viel Besitz (Konsument) Gefängnis (Annahme Handel)
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heutige Praxis: Konsum-Totalverbot Variante 1

"Straffreie" geringfügige Menge Gefängnis (Annahme Handel)

Spezialfall Cannabis: Der Konsum muss in 
einem gewissen Rahmen toleriert werden. Es 
wird kein Strafverfahren mehr durchgeführt, 
wenn nicht mehr als 10g mitgeführt werden. 
Trotzdem wird die geringfügige Menge 
eingezogen.

Grundlage für diese Grafik ist die Grafik des 
Schädlichkeitsvergleich von europäischen 
Suchtfachleute von 2015.
Siehe Argument Nr. 14 in meinem Dokument 
19b - 22 Argumente für die Praxisänderung.


